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Geregelt nach EG-Verordnung: 
Bei einer Entsendung  grei� 
weiterhin das deutsche 
Sozialversicherungsrecht.

Handels - und Kooperations-
abkommen mit der EU: 
Deutsche Rechtsvorschri�en 
gelten maximal 24 Monate.

Bilaterale Sozialversicherungs-
abkommen: Entscheiden über 
Geltung und Dauer des Versi-
cherungsschutzes.

Keine Regelungen vereinbart: 
Deutsches Sozialversiche-
rungsrecht gilt nur unter
bestimmten Voraussetzungen. 
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Wie sind Beschä�igte während einer
Entsendung versichert?
Je nach Land regeln das Europarecht,
Sozialversicherungsabkommen, Handels- 
und Kooperationsabkommen oder das
nationale Recht des jeweiligen Staates.

Legende:

Mehr Informationen liefert Ihnen das Merkblatt der VBG 
über die Grundsätze des Unfallversicherungsschutzes 
bei Tätigkeiten im Ausland.

https://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-Center/DE/Faltblatt/Versicherungsschutz_Leistung/Merkblatt_ueber_Grundsaetze_des_Unfallversicherungsschutzes%20_bei_Taetigkeiten_im_Ausland.pdf?__blob=publicationFile&v=18



